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Kontakte/Übersicht  
Entsorgungsbetriebe 
 

Abfuhr Kehricht, Sperr- und Grün-
gut: 
Peter Pfister AG 
Böllistrasse 420, 5072 Oeschgen 
Tel. 062 876 11 18 
info@ppfister.ch 
www.ppfister.ch 
 
Anhänger stellen: 
Bauamt Sisseln 
Innermatt 13, 4334 Sisseln 
Tel. 062 873 35 90 
werkhof@sisseln.ch 
 
Tierkadaver: 
Bauamt Sisseln 
Innermatt 13, 4334 Sisseln 
Tel. 062 873 35 90 
werkhof@sisseln.ch 
 
Entsorgungsbetriebe in der Nähe 
von Sisseln für die Entsorgung von 
grösseren Mengen oder besonde-
rem Kehricht: 
 
Daetwiler Umweltservice AG  
(ReCenter Fricktal) 
Industriestrasse 16, 5070 Frick 
Tel. 062 865 66 99 
info@daetwiler.com 
www.daetwiler.com / www.recenter.ch 
 
Entsorgung Eiken AG 
Sägeweg 7, 5074 Eiken 
Tel: 062 871 01 54 
info@entsorgungeiken.ch 
www.entsorgungeiken.ch 
 
Vinzenz Apotheke AG 
Rössliweg 13, 5074 Eiken 
Tel. 062 871 65 74 
info@vinzenz-apotheke.ch 
www.vinzenz-apotheke.ch 
 
Rhein-Apotheke Stein AG 
Schaffhauserstrasse 32, 4332 Stein 
Tel. 062 866 10 00 
info@rheinapotheke.ch 
www.rheinapotheke.ch 
 ……………………………………. 
 
Abfalltelefon 
 

Allgemeine Auskünfte zur Abfallent-
sorgung erteilt Ihnen das Bauamt Sis-
seln. Für detaillierte Auskünfte kön-
nen Sie sich direkt an die aufgeführten 
Entsorgungsbetriebe wenden. 
 

Gesetzgebung 
 
Das Abfallreglement finden Sie auf der 
Homepage der Gemeinde Sisseln 
(www.sisseln.ch). 
 ……………………………………. 
 
Begriffe 
(§ 3 Abfallreglement) 
 
Siedlungsabfälle sind aus Haushaltun-
gen stammende Abfälle sowie aus Un-
ternehmen mit weniger als 250 Vollzeit-
stellen und aus öffentlichen Verwaltun-
gen stammende Abfälle, deren Zusam-
mensetzung betreffend Inhaltsstoffe 
und Mengenverhältnisse mit Abfällen 
aus Haushaltungen vergleichbar sind. 
 
Siedlungsabfälle bestehen aus Kehricht 
(brennbare, nicht verwertbare Abfälle), 
Sperrgut (Kehricht, der wegen seiner 
Abmessungen oder seines Gewichts 
nicht in zulässige Gebinde passt), 
Grünabfälle (biogene Abfälle, die ver-
gärt oder kompostiert werden können 
wie Küchen- und Gartenabfälle usw.), 
Separatabfälle (Abfälle, die durch Se-
paratabfuhr, Spezialsammlung, Sam-
melstelle und Handel separat gesam-
melt werden [Papier, Karton, Glas, Me-
talle, Textilien, Schuhe usw.]) sowie 
Sonderabfälle aus Haushaltungen. 
 
Sonderabfälle aus Haushaltungen sind 
Sonderabfälle, die in Privathaushaltun-
gen anfallen und ausschliesslich aus 
Privatgebrauch und nicht aus gewerbli-
cher Tätigkeit entstehen. Sie müssen 
auf Grund ihrer Zusammensetzung ei-
ner speziellen Behandlung zugeführt 
werden. 
 ……………………………………. 
 
Abfallvandalismus 
(§§ 1, 7, 8 und 9 Abfallreglement) 
 
Öffentliche Abfallkörbe dienen der 
Aufnahme von Kleinabfällen, die unter-
wegs anfallen. Sie dürfen nicht für die 
Abgabe von grösseren Mengen an 
Siedlungsabfällen aus Haushaltungen 
oder sperrigen Gegenständen benützt 
werden. 
 
Das Verbrennen von Abfällen ist nur 
in speziell dafür bewilligten Anlagen er-
laubt. In Wohngebieten ist das Verbren-
nen von natürlichen Wald-, Feld- und 
Gartenabfällen im Freien verboten. In 
handbeschickten Feuerungen (Herd-
feuerungen, Cheminées usw.) darf nur 
naturbelassenes oder unbehandeltes 
Holz verbrannt werden. 
 

Das Wegwerfen, Ablagern oder Zu-
rücklassen von Abfällen im Freien auf 
öffentlichem und privatem Grund (z.B. 
Flur, Wald, Gewässer, Anlagen, Stras-
sen oder Plätze) ist verboten. 
 
Die Entsorgung von Abfällen über 
die Kanalisation ist verboten. 
 ……………………………………. 
 
Strafbestimmungen 
(§ 31 Abfallreglement) 
 

Der Gemeinderat kann Bussen im An-
wendungsbereich des Abfallregle-
ments bis CHF 2'000.00 durch Strafbe-
fehl aussprechen. 
Kommt eine Busse über CHF 2'000.00 
in Frage, erstattet die Behörde Strafan-
zeige bei den zuständigen Strafverfol-
gungsbehörden. 
Rechtswidrige Zustände sind vom Ver-
ursacher nach Einräumung einer ange-
messenen Frist zu beseitigen. Droht 
Gefahr oder unterlässt der Verursacher 
die Beseitigung, sorgt die Gemeinde 
auf Kosten des Schuldigen für die Wie-
derherstellung des rechtmässigen Zu-
standes. 
 ……………………………………. 
 
«Bring Plastic Back» 
Kunststoff-Sammelsack 
 

Was gehört in den Sammelsack? 
 

- Folien aller Art: Tragetaschen, Zeit-
schriftenfolien, Sixpackfolien, Kas-
sensäckli etc. 

- Plastikflaschen aller Art: Milch, Öl, 
Essig, Getränke, Shampoo, Putz-
mittel, Weichspüler etc., ausser 
PET-Getränkeflaschen 

- Tiefziehschalen wie Eier- und 
Guetzliverpackungen, Früchte- und 
Fleischschalen 

- Eimer, Blumentöpfe, Kübel, Jo-
ghurtbecher 

- Verbundmaterialien wie Aufschnitt- 
und Käseverpackungen 

- Getränkekarton (Tetra Pak) 
 

Was gehört weiterhin in den Kehricht-
sack? 
 

- Stark verschmutzte Verpackungen 
von Grillware mit Marinade 

- Verpackungen mit Restinhalten, 
Einweggeschirr 

- Spielzeug, Gartenschläuche etc. 
 

 
Ihr Kontakt: 
 
Bauamt Sisseln 
Innermattstrasse 13 
Tel. 062 873 35 90 
werkhof@sisseln.ch 
 ……………………………………. 
 
Planlegende 
 
            Werkhof Sisseln 
 
Kleidercontainer sind im Plan mit  
einem     eingezeichnet. Sie sind 
jederzeit nutzbar. 
 ……………………………………. 
 
Herausgeber 
 
Gemeinde Sisseln 
Schulhausstrasse 7, 4334 Sisseln 
gemeindekanzlei@sisseln.ch 
www.sisseln.ch 
 
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit 
und Vollständigkeit. 
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Offizieller Abfallsack 
17 Liter Sack 

(Rollen à 10) 
CHF 12.00 

35 Liter Sack 
(Rolle à 10) 

CHF 22.00 

 
Kunststoff-Sammelsack 
35 Liter Sack 

(Rolle à 10) 
CHF 22.00 

 
Gebührenmarken 
  60 Liter 1 Marke CHF 3.80 
110 Liter 2 Marken CHF 7.60 
Kleinsperrgut 2 Marken CHF 7.60 
Grobsperrgut 4 Marken CHF 15.20 

 
Containerplomben 
Bis 800 Liter CHF 40.00 

 
Grundgebühr 
Privathaushalte CHF 105.00 
Industrie-, Gewerbe- und 
Dienstleistungsbetriebe CHF 105.00 

 
Verschiedenes 
Anhänger bereitstellen CHF 45.00 
Öffnen des Entsorgungs-
platzes ausserhalb der 
Öffnungszeiten 

CHF 45.00 

 
 

 
Werkhof Gemeinde 
 
01. November bis 31. März 
Mittwoch 15.30 – 17.00 Uhr 
Samstag 10.30 – 12.30 Uhr 
 
01. April bis 31. Oktober 
Montag 17.00 – 19.00 Uhr 
Mittwoch 15.30 – 17.30 Uhr 
Samstag 10.00 – 12.30 Uhr 
 ……………………………………. 
 
Verkaufsstellen Säcke/Marken 
Kehricht und Sperrgut 
 
Offizieller Abfallsack 
(17 und 35 Liter): 
Hallenbad Sissila und Volg Sisseln 
 
Kunststoff-Sammelsack (35 Liter): 
Hallenbad Sissila und Volg Sisseln 
 
Gebührenmarken: 
Hallenbad Sissila, Volg Sisseln und 
Gemeindeverwaltung 
 
Containerplomben: 
Gemeindeverwaltung 
 

Gebührentarife (Preise pro  Kontaktdaten 
Einheit inkl. MwSt.) Bauamt Sisseln 
(Anhang Abfallreglement) 

Weitere Informationen 

Sammelstelle 
Öffnungszeiten 



 

Abfallart 
 

Was gehört dazu? 
 

Sammelsystem 
 

Bemerkungen 

 

Abbruchautos 
gebührenpflichtig 

Autoschrott 
 Thommen AG, Kaiseraugst  

Tel. 061 815 22 22 
www.thommen-recycling.ch 

 

 

Altöl 
gratis bis 2 Liter 

Motoröl, altes Speiseöl, Frittieröl (kein 
Fett) aus Haushaltungen  Sammelcontainer beim Werkhof Innermatt Nur Kleinmengen bis 2 Liter. 

Kein Öl in die Kanalisation schütten. 

 

Batterien, Akkus 
gratis 

Batterien und Akkus (ohne Autobatte-
rien) 

 Sammelcontainer beim Werkhof Innermatt 
 Rückgabe an die Verkaufsstelle 

Für die Rücknahme von Autobatterien sind Autogaragen zu-
ständig. 

 

Baumschnitt, Äste 
gratis 

Hecken- und Baumschnitt (ohne Wur-
zelstöcke)  Sammelcontainer beim Werkhof Innermatt Wurzelstöcke können kostenpflichtig bei der Entsorgung Eiken 

AG entsorgt werden. 

Bauschutt, Holz 
gebührenpflichtig 

Mauer-Abbruch, verleimte Platten, 
Spanplatten, Fenster, Holz mit chemi-
schen Schutzmitteln 

 Entsorgung Eiken AG, Eiken  

Gartenabfälle 
gratis 

Laub, Rasen, Strauch-, Baum- und 
Heckenschnitt (ohne Kompostsäckli)  Sammelstelle beim Werkhof Innermatt 

Keine Steine! Gartenabfälle bilden den Rohstoff für die Humus-
bildung, deshalb wenn immer möglich kompostieren, am bes-
ten im eigenen Garten. Kompostsäckli und Plastiktöpfe sind 
verboten. 
Neophyten (Problempflanzen) gehören in den Hauskehricht. 

Glas 
gratis 

Einwegflaschen aller Art  Sammelcontainer beim Werkhof Innermatt Keine Leuchtröhren und PET-Flaschen. Verschlüsse und De-
ckel entfernen. Nach Farben trennen. 

Grobsperrgut 
gebührenpflichtig 

Nichteisen-Gegenstände, die grösser 
als 140 x 60 x 60 cm oder schwerer 
als 25 kg sind 

 Normale Kehrichtabfuhr Gebührenmarke(n) gut sichtbar anbringen, Gebührentarif Ab-
fallreglement beachten. Max. Länge 2 m, max. Gewicht 50 kg. 

Grüngut 
gebührenpflichtig 

Rüstabfälle Obst/Gemüse, Brot, Ge-
bäck, Käse, Fleisch, Fisch, Eierscha-
len, Kaffeesatz, Teekraut, Speise-
reste, Kleintiermist (kein Hunde-/Kat-
zenkot), Rasen, Laub etc. 

 Peter Pfister AG, Oeschgen 

Anmeldepflicht bei Peter Pfister AG 
Gebündelte Äste 1.50 m lang und max. 25 kg. Durchmesser 
der Äste max. 12 mm. 
Neophyten (Problempflanzen) gehören in den Hauskehricht. 
 

Hauskehricht 
gebührenpflichtig 

Brennbarer Kehricht, soweit nicht 
rezyklier- oder kompostierbar  Jeweils montags 

Bitte Gebührensäcke erst am Morgen des Abholtages bereit-
stellen. Falls der Montag auf einen Feiertag fällt, ist in der Regel 
der folgende Donnerstag als Ersatz vorgesehen. 
Verwenden Sie die offiziellen Abfallsäcke oder die Gebühren-
marken der Gemeinde Sisseln. Bei Containern verwenden Sie 
die Containerplomben ebenfalls der Gemeinde Sisseln. 

Inert 
teilweise gebühren-
pflichtig 

Eternit, Bruchglas, Lesesteine (aus 
Gärten), Keramik etc. (ohne Rigips, 
Ytong) 

 Sammelcontainer beim Werkhof Innermatt 
 Entsorgung Eiken AG, Eiken 
 ReCenter Fricktal, Frick 

Der Werkhof Innermatt nimmt nur Mengen bis 100 Liter entge-
gen. Die Abgabe im Werkhof Innermatt ist kostenlos. 

 

Kadaver 
gratis bis 50 kg Tote Tiere, Häute, Eingeweide  Kontaktaufnahme Bauamt Sisseln Tierkadaver ab 50 kg sowie die Abfuhr ab Hof gehen zu Lasten 

der Tierhalter.  

Karton  
gratis Karton  Sammelcontainer beim Werkhof Innermatt Keine Fremdkörper beifügen. Nicht in Behälter, Säcke usw. ab-

füllen. 

 

Kleinsperrgut 
gebührenpflichtig 

Gegenstände bis max. 140 x 60 x 60 
cm oder unter 25 kg.  Normale Kehrichtabfuhr Gebührenmarke(n) gut sichtbar anbringen, Gebührentarif Ab-

fallreglement beachten. 

 

Kühl- und Elektro-
nikgeräte 
teilweise gebühren-
pflichtig 

Computer, Fernseher, Radio, Herde, 
Kaffeemaschinen, Geschirrspüler, 
Kühlschränke, Mixer, Rasierapparate 
etc. 

 Sammelstelle beim Werkhof Innermatt 
 Rückgabe an die Verkaufsstelle  

 

Kunststoffe 
gebührenpflichtig 

Folien (Tragetaschen, Zeitschriftenfo-
lien etc.), Plastikflaschen, Joghurtbe-
cher, Getränkekarton (Tetra Pak) etc. 

 Sammelstelle beim Werkhof Innermatt 35-Liter-Kunststoff-Sammelsack verwenden. Verkauf durch 
Volg Sisseln und Hallenbad Sissila. 

 

Leuchtstoffröhren, 
LED-, Energiespar-
lampen 
gratis 

Entladungslampen (Neonröhren), 
Energiespar-/Solariumlampen etc. 

 Sammelcontainer beim Werkhof Innermatt 
 Rückgabe an die Verkaufsstelle 

Alle Lampen sollten in einem unzerbrochenen Zustand sein. 
Kaufen Sie keine neue Röhre, ohne die alte der Wiederverwer-
tung zurückzugeben. 
Glühbirnen und Halogenlampen dürfen in den Hauskehricht. 

 

Medikamente 
gratis bis 5 kg Arzneimittel, Medikamente 

 Abgabe an ausgewiesene Apotheken / 
Drogerien (siehe Rubrik «Entsorgungsbe-
triebe» auf der Rückseite) 

Apotheken und Drogerien nehmen Kleinmengen bis 5 kg ent-
gegen. Grössere Mengen können kostenpflichtig über die Ent-
sorgung Eiken AG oder das ReCenter Fricktal entsorgt werden. 

 

Metall, Gussteile 
gratis Metallteile, alte Velos, Eisen  Sammelcontainer beim Werkhof Innermatt  

 

Nespressokapseln 
gratis Nespressokapseln  Sammelcontainer beim Werkhof Innermatt Es sind nur Original-Nespresso-Kapseln erlaubt. 

 

Papier 
gratis 

Zeitungen, Hefte, Drucksachen, 
Packpapier  Sammelcontainer beim Werkhof Innermatt Keine Fremdkörper beifügen. Nicht in Behälter, Säcke usw. ab-

füllen. 

 

PET-Getränkefla-
schen 
gratis 

Flaschen mit PET-Recyclingsignet  Sammelstelle beim Werkhof Innermatt 
 Rückgabe an die Verkaufsstelle 

PET-Getränkeflaschen zusammengedrückt in Container ge-
ben. 

 

Pneus 
gebührenpflichtig Ausgediente Reifen ohne Felgen  Zurück an Garage oder Pneuhändler Pneus gehören weder zum Hauskehricht noch zum Sperrgut. 

 

Sonderabfälle aus 
Haushaltungen 
gratis bis 5 kg 

Farb- und Lackreste, Lösungs- und 
Reinigungsmittel, Säuren, Laugen 
und weitere Chemikalien 

 Abgabe an ausgewiesene Apotheken / 
Drogerien (siehe Rubrik «Entsorgungsbe-
triebe» auf der Rückseite) 

Apotheken und Drogerien nehmen Kleinmengen bis 5 kg ent-
gegen. Grössere Mengen können kostenpflichtig über die Ent-
sorgung Eiken AG oder das ReCenter Fricktal entsorgt werden. 

 
Styropor 
gratis 

Sauberes, hartes, weisses Styropor 
zerkleinert  Sammelcontainer beim Werkhof Innermatt Kein Füllmaterial (Chips), keine Plastikklebestreifen. 

Textilien, Schuhe 
gratis 

Alte Kleider, Tisch- und Bettwäsche, 
Schuhe aller Art 

 Kleidercontainer Werkhof Innermatt 
 Kleidercontainer Hallenbad 
 Kleidercontainer SwissCo Services AG 
 Kleidercontainer Unterdorf 

Saubere, gebrauchsfähige Textilien und Schuhe, in handelsüb-
liche Abfallsäcke verpackt und Schuhpaare zusammengebun-
den. Der Erlös kommt dem Frauenverein Eiken-Münchwilen-
Sisseln zugute. 

 

Weissblech, Kon-
servendosen,  
Aluminium 
gratis 

Konservenbüchsen, auch mit weisser 
Innenschicht, Alufolie, Getränkedo-
sen, Tuben etc. 

 Sammelcontainer beim Werkhof Innermatt Die Dosen sind gereinigt und zusammengedrückt abzuliefern. 
Keine kunststoff- und papierbeschichtete Materialien. 


